
 

 

Gemeinde Seukendorf 
 

Friedhofsgebührensatzung (FGS) 
 
Die Gemeinde Seukendorf erlässt auf Grund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
und Art. 20 des Kostengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 04. April 1993 (GVBl. 
S. 264, BayRS 2024-1-I) zuletzt geändert durch §1 des Gesetzes vom 09. Dezember 2024 
(GVBl. S. 573), sowie der Bekanntmachung vom 20. April 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-1-1-F) 
zuletzt geändert durch §5 des Gesetzes vom 09. Dezember 2024 (GVBl. S. 570) folgende 
Satzung: 
 

§ 1  
Bemessungsgrundlage 

 
Die Gebührenerhebung für die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen erfolgt 
unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Benutzung im Einzelnen, des Wertes der Leistung für 
den Empfänger und der von der Gemeinde aufgewendeten Kosten. 
 

§ 2 
Gebührenpflicht und Gebührenarten 

 
(1) Die Gemeinde erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für damit 

in Zusammenhang stehende Amtshandlungen Gebühren. 
 

(2) Als Friedhofsgebühren werden erhoben: 
a) Grabnutzungsgebühren (§ 5), 
b) Bestattungsgebühren (§ 6), 
c) sonstige Gebühren (§ 7). 

 
§ 3 

Gebührenpflichtiger 
 
(1) Gebührenpflichtiger ist, 

a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist, 
b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat, 
c) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt, 
d) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat. 

 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

 
(3)  Bei Verlängerung des Grabnutzungsrechtes sind die Grabnutzungsgebühren vom 

Grabnutzungsberechtigten zu tragen. 
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